
Drucksache V- 3712022

Niederschrift

über die Sitzung des Haupt- und Planungsausschusses der Regionalversammlung
NordostHessen am 20]22022, 14.00 Uhr, im Haus der Kirche in Kassel

Anwesenheit: - siehe beiliegende Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt-
und Planungsausschusses am 21.1'1.2022

Drucksache 30/2022 -

2. Beschlüsse

2.1 Neuaufstellung des Regionalplans Nordhessen

2-1.1 Kapitel 4-1 -2 Regionaler Grünzug

- Drucksache 33/2022 -
2.1.2 Kapitel 4.'1.3. Siedlungsklima

- Drucksache 34/2022 -

2.2 ,,Wind an Land"-GeseE
hier: Beschlussfassung zu,,Rotor-außerhalb-Flächen"

3. Arbeits- und Zeitplan Neuaufstellung Regionalplan

4. Abstimmung der SiEungstermine 2023

5. Mitteilungen

6. Verschiedenes



Herr Vorsitzender Fehr eröffnet um 14.10 Uhr die Sitzung des Haupt- und
Planungsausschusses (HPA) und begrüßt alle Anwesenden. Danach stellt er die
ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Gegen seine
Feststellungen erheben sich keine Einwendungen; Bezüglich der Tagesordnung teilt
er mit, dass die Venvaltung darum gebeten habe, TOP 2.2 von der Tagesordnung zu
nehmen, da noch Abstimmungsbedarf mit dem Ministerium bestehe. Der TOP solle
dann in der nächsten Sitzung der Regionalversammlung NordOstHessen auf die
Tagesordnung genommen werden.

Die Mitglieder des Haupt- und Planungsausschusses sind mit der Vorgehensweise
einverstanden.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Genehmigurig der Niederschrift über die Sitzung am 21.11.2022

-Drucksache 3012022-

Frau Selzer (Bündnis 90 / Die Grünen) merkt an, dass es bei der Abtstimmung
über die Drucksach e 2612022 -4- Enthaltungen gegeben habe.

Die Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Planungsausschusses am
21.11.2022 wird, ergänzt um die soeben vorgetragene Anderung, einstimmig
genehmigt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Beschluss
2.1 Neuaufstellung Regionalplan Nordhessen
2.1.1 Kapitel 4.1.2 Regionaler Grünzug

- Drucksache 3312022 -
Herr Schäfer stellt anhand einer Präsentation den Textteil mit Zielen zum Kapitel
4.1.2,,Regionaler Grünzug" vor. (Präsentation wird dem Protokoll beigefügt)
Fragen der Mitglieder des Haupt- und Planungsausschusses werden im Anschluss
daran von Herrn Schäfer beantwortet.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, lässt Herr Vorsitzender Fehr
sodann über die DS33/2022 abstimmen:

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen Nein - Stimmen Enthaltungen

15 0 1
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2.1.2 Kapitel 3.1.2 Siedlungsklima

- Drucksache 3412022-

Frau Burck stellt anhand einer Präsentation den Textteil mit Zielen und Grundsätzen
zum Kapitel 3.1.2 Siedlungsklima vor. (Präsentation wird dem Protokoll beigefügt).

Fragen der Mitglieder des Haupt- und Planungsausschusses werden anschließend
von Frau Burck beantwortet.

Herr Woide (CDU) schlägt vor, auf der letzten Seite der Drucksache, ,,Begründung
zu den Grundsätzen", letzter Absatz, die vorletzte Spiegelstrichaufzählung ,,Eine
Holzfeuerung soll möglichst unterbunden bleiben" zu streichen und anstelle dessen
einzufügen: ,,- § 9 Abs. 1, Nr. 23a sollte Rechnung getragen werden".

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, lässt Herr Vorsitzender
Fehr zunächst über den Vorschlag von Herrn Woide (CDU) abstimmen:

Anschließend lässt er dann über die Drucksache 3412022, ergänzt um die soeben
beschlossene Anderung, abstimmen:

Abstimmunqserqebnis

Zu Punkt 3 der Tagesordnung
Arbeits- und Zeitplan Neuaufstellung Regionalplan

Herr Schäfer stellt anhand der Tischvorlage zu TOP 3 die Themen vor, die im Jahr
2023 noch abzuarbeiten sind. Das durchaus ehrgeizige Ziel sollte sein, die offenen
Themen soweit abzuarbeiten, dass noch vor den Sommerferien 2023 der Beschluss
für die erste Offenlage gefasst werden könne. Man müsse aber auch abwarten, was
noch alles aus Berlin oder Wiesbaden käme. ln diesem Zusammenhang teilt er mit,
dass man nur durch Zufall in Erfahrung gebracht hätte, dass das Baugesetzbuch
(BauGB) dahingehend geändert worden sei, dass nunmehr das Errichten von
Fotovoltaik- Anlagen auf Flächen längs von Autobahnen oder Schienenwegen des
übergeordneten Netzes im Sinne § 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes mit
mindestens 2 Hauptgleisen und in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 Metern
möglich sei!

Abstimm argt nts:
Ja-Stimmen Nein - Stimmen Enthaltungen

16 0 0

mu
Ja-Stimmen Nein - Stimmen Enthaltungen

15 0 1

a
J



Bis zur nächsten Sitzung des Haupt- und P lan u ngsausschusses, sollen die einzelnen
Themen auch den Sitzungsterminen zugeordnet sein.

Der Vorsitzende der RV, Herr Heßler, berichtet anschließend von einem Gespräch
mit dem Geschäftsführer der EAM, an dem neben ihm auch Vertreter des RP
teilgenommen hätten. Es sei ein sehr konstrukiiver Austausch über den aktuellen lst-
Zustand der Energieversorgung gewesen, aber auch über die Herausforderungen,
die in den nächsten Jahren noch anstehen. Weitere Gespräche sollen noch mit
Vertretern der beiden Energieversorger aus Waldeck-Frankenberg und Fulda, evtl.
auch mit Stadtwerken geführt werden. Abschließend soll dann ein Gesamtpapier
über den Stand der Energieversorgung in der Planungsregion erstellt werden, dass
dann den Gremien der Regionalversammlung vorgestellt werden und auch als
Grundlage für die weitere Vorgehensweise dienen soll.

Zu Punkt 4
Abstimmung der Sitzungstermine für 2023

Die Sitzungstermine für das l. Halbjahr 2023 werden wie folgt festgelegt:

30.01 .2023 Sitzung RV und HPA
24.02.2023 Präsidium, ZA und HPA
17.03.2023 RV und HPA
28.04.2023 HPA
26.05.2023 HPA (Beginn 09.00 Uhr)
12.06.2023 ZA
23.06.2023 HPA
20.07.2023 RV

Evtl. notwendige Termine für Sitzungen des Arbeitskreises Neuaufstellung
Regionalplan sollen in der Sitzung am 31 .01 .2023 festgelegt werden.

Die Termine der Gremien der RV für das ll. Halbjahr 2023 sollen voraussichtlich in
der Siizung am 17.03.2023 festgelegt werden.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Mitteilu ngen

Keine Wortmeldungen!

Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Verschiedenes

Herr Schäfer bedankt sich im Namen der Verwaltung für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr.
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Herr Vorsitzender Fehr erwidert den Dank, und dankt auch den Mitgliedern des
Ausschusses für die kollegiale Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr. Er wünscht

schließt die Sitzung um '15.20 Uhr.

gez. Manfred Fehr
(Vorsitzender)

5
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Anwesenheitsliste
Sitzung des Haupt- und Planungsausschusses am 20.12.2022

lB"gir,ft 14.00-Uh, I

Fahrtkosten

tfd.
Nr.

Name, Vorname Mitglied Wohnort Unterschrift

EUR km jalnein

1 Bec*ea, Il.l.is{+i€4 Guxhaqen €t/<r1a/4g
,/(tr/. .Ra-,b )2»/ /

2 Biehler. LJlrich Neu-Eichenberg

Pt
3

4 Fehr. Manfred Rotenburq a.d. Fulda t^/( w
5 Habel. Anna-Lena Wolfhaqen ,'1\ w
6 Heinemann, Dr. Uwe Großalmerode JL fä,,X" L'r---
7 Heßler, Bernd Borken A?h

Itt crs.

tx k/
8 Hofmann, Markus Flieden

I Holtermann, Selina Kassel

'10 Kalb, Dominique Ka6§el l,l =4L-{rtle^An<. th,/a,l kesÄA l;/*-
'l'l Lanq. Mario Kassel

X /q^h h*4
12 Mlasowski, Dr. Bärbel Zierenberg ;rz.^-</-
'13 Roß, Arnim Kaufungen W / :,
14 Schaumburq, Erich Niestetal 2r,-

t;b41 ft- 'h/n)fur
'15 Schröder, Bettina Ahnatal M x I frl',ut
16 Stolz, Heiko Fulda M4 1)

't7 Vollbracht, Jürgen Waldeck d ,8 tfu z-...t22-,- 4
'18 Wilke, Leonie Willinqen

't9 Woide, Bernd Fulda ,/z
ft{"trs/*,[o116 !ü,du- ts:\L* G--



der

Magistrate Fulda und Kassel

b) Kreisausschüsse der Landkreise

ZV Kassel

Name, Vorname Funktion Unterschrift

Mitglieder Präsidium



Weinmeister IMark Regierungspräsident

Wachter, Alexander Regierungsvizepräsident

Schäfer, lvlarkus Dezernatsleiter Nl Yr\)
Linnenweber, Susanne AL II

Riehm, Peter Regionalplaner tr ,
Wenzel, Horst Sch riftfü h re r u^L
Zierau, Peter Stellv.Schriftführer

\

Kraus, Susanne Regionalplanerin

Niklas, Gudrun Regionalplanerin

Burck, l\,4arianne Regionalplanerin [> nüL
Köpplin, Angelika Regionalplanerin

l\,Iartin Rauch Regionalplaner

unterschrift

Vertreter der oberen Landesplanungsbehörde Unterschrift

n /'l

Gäste
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Regierungspräsidium Kassel

Neuaufstellung Regionalplan Nordosthessen

HESSEN

-

-ä-rD.ilr
-lE-

Kapitel 4.1.2 Regionaler Grünzug

Peter Riehm
Dez. 21 Regionalplanung

Kassel, 20.12.2022
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Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Regionaler Grünzug

Landesentwicklungsplan, Hessen 3.Anderung 2018

Auszug: a.3-1 (Ziel)

,,Zur Sicherung der siedlungsnahen Freiraum- und Erholungs-
funktionen sowie als Gliederungselement der Landschaft sind in den
Regionalplänen, in den Verdichtungsräumen sowie in Teilräumen mit
vergleichbarer Siedlungsdynamik, ausreichend große, zusammen-
hängende, nicht besiedelte Freiräume als,,Vorranggebiet Regionaler
Grünzug" festzulegen. ... ,,

> Das ist die Anforderung an die kartographische Festlegung

H ESSEN
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Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Reg ionaler Grünzug

DefinitiOh (nach Planzeichenerlass, HMWEVW, 18.05.2022)

Gebiete zur Sicherung und regionalen Vernetzung der Freiräume als Naherho-
lungsgebiete, zur Gliederung der Siedlungsgebiete sowie zum klimatisch-ökologi-
schen Ausgleich insbesondere in den Hochverdichteten und den Verdichteten
Räumen sowie in Teilräumen mit vergleichbarer Siedlungsdynamik. Diese sollen
eine Mindestbreite von 1.000 m möglichst nicht unterschreiten.

Planzeichen
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In Nord- und Osthessen
Regionale Grünzüge schon
immer in diesen drei Räumen:

. Bad Hersfeld

. Fulda

. Kassel

DatenstandAbbildung: RPN 2009



H ESSEN
Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Reg ionaler Grü nzug

(

I
I
I
I
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Kartenbeispiel RPN 2009
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Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Regionaler Grünzug

Von der Regionalversammlung beschlossenes Arbeitsziel:

o Überprüfung und ggf. Aktualisierung der Abgrenzung der
,,Regionalen Grünzüge"

o enge konzeptionelle Abstimmung mit der Siedlungsentwicklungs-
planung

o Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung der Freiräume um
die Städte für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels

H ESSEN

-
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-!g-

-
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Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Regionaler Grü nzug

Textkapitel: Ziele und Begründung DS 3312022

Eine neue Zielvorgabe im LEP: Kompensationspflicht

,,Eine lnanspruchnahme Regionaler Grünzüge durch entgegen-
stehende Nutzungen ist nur aus Gründen des öffentlichen Wohls und
unter der Voraussetzung zulässig, dass gleichzeitig Flächen
vergleichbarer Größe, Qualität und vergleichbarer Funktionen dem
Vorranggebiet Regionaler Grünzug zugeordnet werden."

(LEP, 3. Anderung, Ziel 4.3-2)
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Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Reg ionaler Grü nzug

Textkapitel: Ziele und Begründung DS 3312022

Bisher keine Kompensationsanforderung im RPN.

Vorschlag zur Umsetzung im Regionalplan:

o Das LEP-Ziel ist sehr konkret und damit unmittelbar anwendbar.

o Die Regelung wird nicht als eigenständiges Ziel der
Regionalplanung aufgenommen, sondern

o Venrveis auf die Regelung im LEP (in der Begründung)

im Geltungszeitraum abgestimmte Kompensationsftächen werden

in einem Kataster erfassf und bei der nächsten Planfortschreibung
dem Regionalen Grünzug hinzugefügt.



HESSENI
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Reg ie ru ngspräsid ium Kassel

Vorranggebiet Reg ionaler Grünzug

Textkapitel: Ziele und Begründung DS 3312022

o Der vorgelegte Textüberarbeitungsvorschlag orientiert sich an dem
Text des RPN 2009.

o Die Ziele 1 und 2 setzen die im LEP formulierten Vorgaben an den
Schutz der Freiräume um.

o Ziiel3 stellt klar, dass die Anforderungen nicht nur bei Neu-
planungen gelten, sondern sich auch auf die vorhandenen
Nutzungen beziehen.
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Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Reg ionaler Grünzug

U berarbeitu ngskriterien

o neue zusätzliche Regionale Grünzüge werden nicht aufgenommen

o die äußere Ausdehnung der Regionalen Grünzüge wird überprüft

o Erhaltung landschaftlich vertretbarer Entwicklungspotentiale an den
Siedlungsrändern (lnnenabgrenzung)

o Grenzziehung entlang nachvollziehbarer Strukturelemente
(lnfrastrukturen, Waldränder, usw.)

o wenn möglich, Untersetzung der landschaftlichen Funktion durch
vorhandene fachliche Grundlagen

) Mögliche Konflikte mit Siedlungsentwicklungsansprüchen werden
über die SUP bewertet, abgewogen und dokumentiert

H ESSEN

-
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Regierungspräsidium Kassel

Vorranggebiet Reg ionaler Grü nzug

HESSEN

Ü berarbeitu ngsbeispiele (Arbeitsstand)

Außen-
grenze

Nördlicher
Rand Kassel

Bereich mit
der größten
Veränderung
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Regierungspräsidium Kassel HESSEN
E

=H=-19-

Neuaufstellung Regionalplan Nordosthessen

Kapitel 4.1.3 Siedlungsklima

Marianne Burck
Dez. 21 Regionalplanung

Kassel, 20.12.2022



Regierungspräsidium Kassel

Kapitel 4.1.3 Siedlungsklima

HESSEN

-
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Kaltluftströme
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abhängig von der Landnutzung
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Regierungspräsidium Kassel

Dritte Anderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000

Auszug: 4.2.3-3 (Ziel)

ln den Regionalplänen sind die regional bedeutsamen Luftleitbahnen

sowie die für das Siedlungsklima bedeutsamen Flächen des Freiraums
(Kalt-/ Frischluftentstehunqsqebiete), die im räumlichen Zusammenhan

mit lufthygienisch undioder bioklimatisch belasteten Siedlungsräumen

stehen und wichtige Aufgaben für den Klima- und Immissionsschutz

wahrnehmen, als

,,Vorranggebiete für besondere Klimafunktionen" bzw.

,,Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen" festzulegen.

3



H ESSEN
Regierungspräsidium Kassel

Strömungsmodell FITNAH

I
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Topgraphie: DGM, DOM,
Eingangsdaten Landnutzung: Basis-DLM-25 (ATKIS)

Meteorologische Daten: HLNUG und DWD

Auflösung Hessen 200 m x 200 m

Szenarien

Ergebnisse

lst-Zustand
Klimawandel im 21. Jhd. EURO-CORDEX-DaIen
Emissionsszenarien: RCP 8.5 (worst-case)

RCP 4.5 (moderat)

Lufttemperatur, PET
Wi nd richtu ng, Wi ndgeschwind ig keit
Volumenstromdichte
Anzahl der Sommertage (>25"C)



HESSEN
Regierungspräsidium Kassel

Fragestellungen

I
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I
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1. Wann ist ein Siedlungsraum thermisch belastet?

2. Welche Luftleitbahnen und Kaltluftentstehungsgebiete

sind für dessen Ausgleich relevant?

3. Wie ist eine Unterscheidung zwischen Vorrang- und

Vorbehaltsgebiet mög lich?



HESSEN
Regierungspräsidium Kassel

1. Ermittlung der thermisch betroffenen Siedlungsgebiete

I
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Empfindlichkeit

' Einwohnerdichte pro Hektar
. Ortsgröße in Hektar

Thermische Bedingungen

. Wärmebelastung tagsüber (PET 13:00 Uhr)

. Anzahl der Sommertage
(Häufigkeit von Wärmebelastung)

. Nächtliche Lufttemperatur (04:00 Uh0

Thermische Betroffenheit

6
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Regierungspräsidium Kassel

1. Ermittlung der thermisch betroffenen Siedlungsgebiete
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Empfindlichkeit + thermische Belastung = Betroffenheit Klima

I-
lffi.ffirat X

--l

" .- ilrA

HESSEN
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HESSEN
Regierungspräsidium Kassel

Fragestellungen

I
I
I
I
I

1. Wann ist ein Siedlungsraum thermisch belastet?

2. Welche Luftleitbahnen und Kaltluftentstehungsgebiete

sind für dessen Ausgleich relevant?

3. Wie ist eine Unterscheidung zwischen Vorrang- und

Vorbehaltsgebiet möglich?



HESSEN
Regierungspräsidium Kassel

2. relevante Strömungssysteme
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Regionalplanerisch gesichert werden
nur die Strömungssysteme,
die auf ein thermisch belastetes
Siedlungsgebiet treffen.

€

:

Luftleitbahn mit Belüftungsfunktion
für den Siedlungsraum

Luftleitbahn ohne direkte Zuordnung
zum Siedlungsraum

Digitales Oberflächenmodell



H ESSEN
Regierungspräsidium Kassel

2. Ermittlung der relevanten Strömungssysteme
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A-i:)/;
lfii l^,:i,
TWE,

y' *un,rO.nömung, Pfeittänge stettt die
Geschwindigkeit dar.

mittlere Betroffenheit

hohe Betroffenheit

/ *"n der Rückwärtsverfolgung über eine
gewisse Zeit

;'-'r. Abgrenzung der relevanten Kaltluft-
strömung

lsetrr hohe Betroffenheit
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HESSEN
Regierungspräsidium Kassel

Fragestellungen

I
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2.

3.

Wann ist ein Siedlungsraum thermisch belastet?

Welche Luftleitbahnen und Kaltluftentstehungsgebiete

sind für dessen Ausgleich relevant?

Wie ist eine Unterscheidung zwischen Vorrang- und

Vorbehaltsgebiet mögl ich?

11



HESSEN
Regierungspräsidium KasselI
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Landesweite Klimaanalyse Hessen

Ergebnis
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Botroftonh€it )
intensive Belüftung eines Wirkaums)
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exlromerthermischqrBotrollenheit I
(VolumEnslromdicht€ > 60 m'/(m s)) 

!
Belü{tung ein€s \Mrkraums mit 

I
großem Fläch€nanteil mittlerar bis 

I
exlremerthermisclerBebofienheil 
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H ESSEN
Regierungspräsidium Kassel

3. Abgrenzung der VRG und VBG
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HESSEN
Regierungspräsidium Kassel

3. Abgrenzung der VRG und VBG

I
I
I
I
I hohe Relevanz

für Kernstadt

-> VRG
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HESSEN
Regierungspräsid i um Kassel

Berücksichtigung der Iokalen Klimagutachten
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Klimaanalyse
Zweckverband Raum Kassel

Erstellt durch die INKEK GmbH
(201e)

Klimaanalyse
Stadtregion Fulda

Erstellt durch die INKEK GmbH
(2016)

15
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Regierungspräsidium Kassel

Zielformulierung

4.1.3 - Ziel 1

lnnerhalb der ,,Vorranggebiete für besondere Klimafunktionen" ist die
lnanspruchnahme durch weitere Siedlungs- und Gewerbeentwicklung und

sonstige Planungen und Maßnahmen auszuschließen.

4.',1.3 - Ziel 2

,,Vorranggebiete für besondere Klimafunktionen" sind in ihrer Funktion als
Ausgleichsräume zur Erhaltung und Verbesserung der thermischen und

lufthygienischen Verhältnisse, durch Produktion und Transport von Kaltluft sowie
die Durchlüftung der räumlich zugeordneten thermisch und lufthygienisch
belasteten Siedlungsgebiete, zu erhalten und zu entwickeln.

16
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Regierungspräsidium Kassel

G ru ngsatzformu lieru ng

4.1.3 Grundsatz 1

ln ,,Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen" sollen die regional
bedeutsamen Luftleitbahnen sowie die für das Siedlungsklima bedeutsamen
Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete entwickelt und verbessert werden.
Maßnahmen, die die Durchlüftung von räumlich zugeordneten, thermisch
belasteten Siedlungsgebieten beeinträchtigen können, sollen vermieden
werden.

4.1.3 Grundsatz2
Eine lnanspruchnahme der ,,Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen"
soll nur erfolgen, wenn die Aspekte der klimaverträglichen Bebauung
eingehalten werden.
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Darstellung der VRG und VBG

HESSENI
I
I
I
I
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HESSENI
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Vielen Dank
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Quantifizierung der Betroffenheit (Luftqualität)

I
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Empfindlichkeit Luftqualität = Betroffenheit Luftqualität
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Regierungspräsid ium Kassel

Landesweite Klimaanalyse Hessen

HESSEN

-

:ffi=rQPr
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Betüftung eines Wrkraums mit
fl senr groöem Ftäctrenanrerl

E ! 'i mittl€rer bis Bxtremer thermischer
I I i B.Uoftenheit
q,

o r inten<iva Raliilrrrna cincc l,llllrlrrrl

E, t -k*lifüHiffiti1äflT:i;'g (Votumonstromdichte > 60 mt/(m s))

; I Betüftuno 6rnes \Mrkraums mit

S t t großem Flacnenantert mitter.r brs> ; extremer lhermischer Betroffenheil

Regionalplan 2009

Vorbehaltsgebiete für besondere
Klimafunktion

NORDRHEIN.WESTFALEN

Lufrleitbahn

Klimatisches Ausgleichsgebiet

+
NIEDERSACHSEN 7.r.2

..)
- -''t!''^\

Irf Siedlungsgebi€t
G6biotsgrenzon
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R.gicrungrbezirke N
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HESSEN
Regierungspräsidium Kassel

Defin ition : Volumenstromdichte

I
I
I
I
I

Volumenstromdichte in [m" / (m's)]:
Maß für die lntensität eines Strömungssystems
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Berg-Talwindsystem und Hangwindsystem

HESSENI
I
I
I
I

.l H.ngrulifllnd und BergtYlnd
bal Sonnenunlergang

c) Hangäufr\rind und Talwind
um Mittag

el H.ng.t^,vlnd und T.lwlnd
gegsn Abend

0, Hangabwind und Be.gwind
ln dor Mlno dor Nacht

b, H.ng.ul\^'lnd rllrln
am Vormltt g

am Spätnachmlttag

f) Hangabwind ällein
am Beglnn dar Nscht

h, Ee.gwand .ll.ln
vor Sonngnuntergang

ldealisiertes Zusammenwirken des

Berg-Talwindsystems

mit dem

Hangwindsystem bei symmetrischem

Aufheizen und Abkühlen der Hänge

(nach Defant 1949, modifiziert)

d) Talwind allein
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Datengrundlage, methodisches Vorgehen und Analysestufen

I vorrang- und Vorbehaltegebieten lür besondere Klimafunktionen 
I

Eln.tslung d.r r.glon.lpl.nüi.<h r.l.v.nl.n strömurgt.yrhn.

r
I
I
I
I

auJgehend vd den regionalpl.nenr.h r.ievant.nthedniich belärtet.n Siedlun$gebieten
(.nthropozentascherAne.Ezur Er.fteitung dq fläch6kulBre klimarclevanter frciflächen)

DAIENANALYSE A

ffi

.fl

OUANIIFIZIERUNG

H
Iuftleit-

strömungt-

GUNSTFAKIOßEN

Sedlngung€n

E

- den Luft§. port ds Stlömungststemi (Genmtvolums3trcmdichte)
- dle gewidtete Summierung der überströmten themirchen Betroff€nheiten

1

Ermlttlung d.r..9loh.lpl.n.ri.<h r.l.v.nt.n
th.rml!h b.l.tt.t.n 5i.dlungrg.bi.r.

LufthyglenischeBelroffenhelt'[remir(h.Serotlenheit

häultqkelt
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